
Schematische Darstellung internationaler und nationaler Aufnahmeverfahren, 
a) internationales Verfahren gestützt auf das HAÜ, 
b) internationales Verfahren mit Staaten, die das HAÜ nicht ratifiziert haben und 
c) nationale Aufnahmeverfahren 

sowie Darstellung des Zusammenspiels mit dem Adoptionsverfahren gemäss ZGB. 
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HAÜ 
Adoptionsentscheid im 

Herkunftsstaat des 
Kindes mit den 

Wirkungen einer 
Volladoption 

Einreise des Kindes 
und Errichtung einer 

Beistandschaft 
gestützt auf Art. 17 

BG-HAÜ 

Anerkennung 
ausländischer 

Entscheid gestützt auf 
Haager 

Konformitätsbescheini
gung und Beurkundung 

im 
Personenstandsregiste

r am Heimatort der 
Adoptiveltern 

 

 

 
HAÜ 

Adoptionsentscheid im 
Herkunftsstaat des 

Kindes mit den 
Wirkungen einer 

einfachen Adoption 

 
Einreise des Kindes 
und Errichtung einer 

Vormundschaft 
gestützt auf Art. 18 

BG-HAÜ 

 
Keine Anerkennung 
des ausländischen 

Entscheids 

 
Pflegeverhältnis 

während einem Jahr 
und Aufsicht der 1 
gestützt auf Art. 10 

AdoV 

Adoptionsverfahren gestützt auf Art. 264ff ZG
B

 

 
HAÜ 
Adoptionsentscheid im 
Herkunftsland nach 
einer gewissen Dauer 
der Pflege bei den 
Adoptiveltern 

 
Platzierung bei den 

zukünftigen 
Adoptiveltern und 

Erlaubnis zur 
Ausreise durch 
Herkunftsstaat 

 
Keine Anerkennung 

oder spätere 
Anerkennung des 

ausländischen 
Entscheids und nach 
Einreise des Kindes 

Errichtung einer 
Vormundschaft 

gestützt auf Art. 18 BG-
HAÜ 

 

 
Pflegeverhältnis 

während einem Jahr 
und Aufsicht der ZBK 

gestützt auf Art. 10 
AdoV 

 
HAÜ ohne 

Adoptionsentscheid in 
Herkunftsstaat 

(überlassen dies 
explizit dem 

Aufnahmestaat) 

 
Platzierung bei den 

zukünftigen 
Adoptiveltern und 

Erlaubnis zur 
Ausreise durch 
Herkunftsstaat 

 

 
Nach Einreise des 

Kindes Errichtung einer 
Vormundschaft 

gestützt auf Art. 18 BG-
HAÜ 

 

 
Pflegeverhältnis 

während einem Jahr 
und Aufsicht der ZBK 

gestützt auf Art. 10 
AdoV 

  

                                                        
1 Zentralbehörde Adoption des jeweiligen Kantons 
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Adoptionsentscheid in 

Herkunftsland 

 
Einreise des Kindes 
und Errichtung einer 

Vormundschaft 
gestützt auf Art. 18 

BG-HAÜ 
 

 
Keine Anerkennung 
des ausländischen 

Entscheids2 

 
Pflegeverhältnis 

während einem Jahr 
und Aufsicht der ZBK 

gestützt auf Art. 10 
AdoV 

Adoptionsverfahren gestützt auf Art. 
264ff ZG

B  

 
Ohne 

Adoptionsentscheid im 
Herkunftsstaat 

(überlassen dies 
explizit dem 

Aufnahmestaat) 

 
Platzierung bei den 

zukünftigen 
Adoptiveltern und 

Erlaubnis zur 
Ausreise durch 
Herkunftsstaat 

 

 
Nach Einreise des 

Kindes Errichtung einer 
Vormundschaft 

gestützt auf Art. 18 BG-
HAÜ 

 
 

 
Pflegeverhältnis 

während einem Jahr 
und Aufsicht der ZBK 

gestützt auf Art. 10 
AdoV 

 

     

Na
tio

na
le

s 
Au

fn
ah

m
ev

er
fa

hr
en

  
 

Zustimmung leibliche 
Mutter und Vater zur 
Adoptionsfreigabe 

frühestens 6 Wochen 
nach Geburt  

 
6 Wochen 

Widerrufsfrist 

 
 

Errichtung einer 
Beistandschaft 

gestützt auf Art. 306 
ZGB 

 
Errichtung einer 
Vormundschaft 

gestützt auf Art. 327a 
ZGB 

 
 

Vormund wählt 
zukünftige 

Adoptiveltern aus 
 

Kind wird nach 
Übergangszeit in 

zukünftige 
Adoptivfamilie platziert 

 
 

Pflegeverhältnis 
während einem Jahr 

und Aufsicht der ZBK 
gestützt auf Art. 10 

AdoV 

Adoptionsverfahren gestützt 
auf Art. 264ff ZG

B  

 

                                                        
2 ggf. Anerkennung des Adoptionsentscheids nach Internationalem Privatrecht IPRG Art. 78, wenn 
mind. ein Adoptivelternteil die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes besitzt. 


